
Hilfsmittelbestimmung für die Zwischen-, Abschluss-, Umschulungs- und Fortbil-
dungsprüfungen in den Verwaltungsberufen 
 
 
I. Zugelassene Hilfsmittel 
 
a) Als Hilfsmittel für die schriftlichen und praktischen bzw. fachpraktischen Prüfungen 

werden folgende Hilfsmittel zugelassen: 
 

1. Vorschriftensammlung für die Verwaltung in Thüringen – VSV-Grundwerk (Richard 
Boorberg Verlag) oder eine andere geeignete / vergleichbare Gesetzessammlung 

 
2. netzunabhängiger, nicht programmierbarer Taschenrechner und 
 
3. Schreibutensilien (die Farben rot und grün sowie Bleistift dürfen nicht verwendet 

werden). 
 

b) Für den Ausbildungsberuf „Kaufmann/-frau für Büromanagement“ werden folgende 
Hilfsmittel zugelassen: 

 
1. Teil 1 der Abschlussprüfung: 

• ein unkommentiertes Rechtschreibwörterbuch in gedruckter Form 
• eine unkommentierte Ausgabe der DIN 5008 („Schreib- und Gestaltungsregeln 

für die Textverarbeitung“) in gedruckter Form. 
 

2. Teil 2 der Abschlussprüfung: 
• Vorschriftensammlung für die Verwaltung in Thüringen – VSV-Grundwerk 

(Richard Boorberg Verlag) oder 
• Gesetzbuch 24.de – Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement (Stand 1. August 

des jeweiligen Einstellungsjahres). 
• netzunabhängiger, nicht programmierbarer Taschenrechner und 
• Schreibutensilien (die Farben rot und grün sowie Bleistift dürfen nicht verwendet 

werden). 
 
Soweit für einzelne Aufgaben weitere Hilfsmittel, insbesondere Gesetzestexte, erforderlich 
sind, werden diese in der Prüfungszulassung benannt oder sind dem Aufgabentext als Anla-
ge beigefügt. 
 
 
II. Handschriftliche Eintragungen 
 
Die Hilfsmittel dürfen keine zusätzlichen Kommentierungen enthalten. 
 
Als Kommentierung gilt nicht: 
 

1. Markierungen: 
 Hervorhebungen durch Farbmarkierungen, Einrahmungen, Einklammerungen 

und Unterstreichungen 
 

2. Verweisungen auf andere Normen: 
 müssen in enger Verbindung zur Bestimmung stehen, 
 Paragrafenverweis am Vorschriftentext (Angabe von Paragraf / Artikel, Absatz, 

Satz, Nr., Gesetzesbezeichnung – z. B. § 54 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO) 
 klarstellendes Stichwort am Vorschriftentext 

 
 



Als Beispiele für unzulässige Kommentierungen gelten: 
 Beschriftung leerer Seiten, 
 Paragrafenketten, 
 Beilagen jeder Art, insbesondere eingeschobene oder eingeklebte Blätter, 
 Eintragungen am Vorwort, Stichwortverzeichnis, Kalendern, Inhaltsverzeichnis 

und Abkürzungsverzeichnis, 
 Kommentierungen außerhalb von Vorschriften, 
 jede Art von Code oder Geheimschrift. 

 
 
III. Ordnungshilfen 
 
Registraturhilfen (Index-Tapes), Reiter oder Trennblätter sind zulässig, soweit der dort ent-
haltene Text nicht über die Benennung des Gesetzes, der Rechtsverordnung oder der Ver-
waltungsvorschrift (z. B. BGB, ThürVwVfG, VV zu § 53 Abs. 7 ThürLbVO) hinausgeht. 
 
 
IV. Verantwortung 
 
Der Prüfungsteilnehmer trägt die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Zustand der von 
ihm mitzubringenden Hilfsmittel. 
 
 
V. Prüfungspapier 
 
Während der Prüfung darf nur das ausgegebene Prüfungspapier verwendet werden, das bei 
Bedarf nachgefordert werden kann. Das ausgegebene Papier, einschließlich der nicht be-
schriebenen Seiten, ist vollständig wieder zurück zu geben. 
 
 
VI. Täuschungsversuch 
 
Andere als in Abschnitt I genannte Hilfsmittel sind unzulässig und sind vor Ausgabe der Prü-
fungsaufgaben bei der Prüfungsaufsicht abzugeben. Verstöße gegen diese Hilfsmittelbe-
stimmung stellen einen Täuschungsversuch dar und werden gemäß der jeweiligen Prü-
fungsordnung geahndet. 
 
Als unzulässige Hilfsmittel während der Prüfungen gelten insbesondere 
 
• Mobiltelefone, 
• PCs, Laptops und Tablets sowie 
• Uhren, die netzfähig sind und eine Kommunikationsmöglichkeit besitzen. 
 
 
VII. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
a) Diese Hilfsmittelbestimmung gelten erstmalig für alle Berufsausbildungsverhältnisse 

und Fortbildungslehrgänge, die ab dem 1. August 2019 beginnen. 
 
b) Für Prüfungsteilnehmer, die vor dem 1. August 2019 ein Ausbildungsverhältnis bzw. 

einen Fortbildungslehrgang begonnen haben, finden die Regelungen der Verwaltungs-
richtlinie zur Hilfsmittelbestimmung für die Zwischen- und Abschlussprüfung in den 
Verwaltungsberufen sowie für Fortbildungsprüfungen vom 17.11.2010, längstens je-
doch bis zum 31. August 2023, weiter Anwendung. 


